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§ 7
Zahlungstermine

(1) Abschlagzahlungen auf die Steuern und die 
Sozialpflichtversicherungsbeiträge sind an folgenden 
Zahlungsterminen zu entrichten:

a) bei monatlicher Abführung
am 10. jedes Monats für den vorangegangenen 
Monat,

b) bei vierteljährlicher Abführung
am 10. Tag nach Ablauf des jeweiligen Viertel
jahres (10. April, 10. Juli, 10. Oktober, 10. Ja
nuar).

(2) Auf dem Überweisungsauftrag ist die Höhe der 
Abschlagzahlung auf die Steuern und die Sozial
pflichtversicherungsbeiträge gesondert anzugeben. Bei 
monatlicher Abführung ist außerdem der Gesamt
umsatz im jeweiligen Monat und der maßgebende 
Steuerprozentsatz auf dem Überweisungsträger anzu
geben. Diese Angaben sind auch dann formlos zu 
erklären, wenn der für den betreffenden Monat zu 
entrichtende Steuerbetrag durch eine Überzahlung 
gedeckt ist.

§ 8
Anrechnung der Abschlagzahlungen

Von den geleisteten Steuerabschlagzahlungen gelten 
vorrangig die als Betriebsausgaben abzugsfähigen 
Steuern (z. B. die Umsatzsteuer und die Lohnsummen
steuer) als entrichtet.

§ 9
Ubergangsregelung für 1966

Handwerkern, die für das erste Vierteljahr 1966 
Handwerksteuer А entrichten, werden

a) der anzuwendende Steuerprozentsatz und die 
monatlichen Abschlagzahlungen zur Sozialpflicht
versicherung oder

b) die Höhe der vierteljährlichen Abschlagzahlungen 
an Steuern und Sozialpflichtversicherungsbeiträgen

vom Rat des Stadt- bzw. Landkreises — Abteilung 
Finanzen — mitgeteilt.

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. April 
1966 in Kraft.

(2) Mit Wirkung vom gleichen Tage ist die Erste 
Durchfühlungsbestimmung vom 27. Januar 1961 zur 
Selbstberechnungsverordnung — Abschlagzahlungen — 
(GBl. II S. 36) von Handwerkern nicht mehr anzuwen
den Demzufolge wird in der Ersten Durchführungs
bestimmung folgendes gestrichen:

a) im § 1 Abs. 1 die Buchstaben e und f sowie im 
Abs. 2 die Worte „Handwerksteuer B“ sowie

b) im § 3 Abs. 1 der Buchst, e und im Abs. 2 der 
Buchst, d,

c) im § 4 Abs. 1 die Worte „und Handwerk
steuer B",

d) im § 6 Abs. 1 der 2. Satz und im Abs. 2 die 
Worte „Handwerker, die der Handwerksteuer В 
unterliegen, sowie“,

e) im § 7 der Buchst, d,
f) im § 10 der Abs. 3.
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